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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.06.1994

Rechtssatz

B e i § 20 LMG 1975 handelt es sich um ein Ungehorsamsdelikt, ein abstraktes Gefährdungsdelikt und ein

Unterlassungsdelikt. Der Umstand, daß die dem Beschuldigten angelastete Unterlassung ein Ungehorsamsdelikt

darstellt, berührt lediglich die Beweislast hinsichtlich des Verschuldens, nicht jedoch hinsichtlich des objektiven

Tatbestandes. Dabei liegt für den Bereich der Ungehorsamsdelinquenz es am Beschuldigten glaubhaft zu machen, daß

ihm die Einhaltung dieser Bestimmung ohne sein Verschulden unmöglich war. Mit dem bloßen Vorbringen, daß eine

vollständige Reinigung von Backformen nach ihrem Gebrauch unmöglich sei, ist eine solche Glaubhaftmachung nicht

gelungen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lmg/paragraf/20
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/06/21 KUVS-467/3/94;
	JUSLINE Entscheidung


